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Sparkasse Lüdenscheid 
IBAN: DE89 4585 0005 0000 0000 42 
BIC: WELADED1LSD 

Stadtsparkasse Iserlohn 
IBAN: DE51 4455 0045 0000 0202 06 
BIC: WELADED1ISL  

Postbank Dortmund 
IBAN: DE49 4401 0046 0008 7754 62 
BIC: PBNKDEFF 

Elektronische Kommunikation: 
http://www.maerkischer-kreis.de/ 
kontakt.php 

– 

 

 
 
 
Bebauungsplan Nr. 337 „Sümmern-Dahlbreite“, 2. Änderung der Stadt Iserlohn 
bezug: Ihr Schreiben vom 17.06.2020 

hier: Stellungnahme gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Stellungnahme Sgb. 441 Untere Naturschutzbehörde 

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde bestehen hinsichtlich der Aufstellung des Bebauungs-

planes Nr. 337, 2. Änderung in Iserlohn keine grundsätzlichen Bedenken. 

Erfahrungsgemäß nimmt der Trend private Grünflächen als Steingärten anzulegen zu. Der damit 

einhergehende Verlust einer Bepflanzung - auch als Nahrungsgrundlage für Insekten und Vögel 

- stellt eine Gefährdung der Artenvielfalt im besiedelten Raum dar. Demzufolge wird seitens der 

Unteren Naturschutzbehörde empfohlen folgende textliche Festsetzung in den Bebauungsplan 

aufzunehmen: 

Gestaltung der privaten nicht überbauten Flächen 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch mit einer vollflächigen Be-

pflanzung anzulegen und zu unterhalten. Die Anlage und flächige Abdeckung von gärt-

nerisch anzulegenden Flächen mit Mineralstoffen wie Grauwacke, Kies, Wasserbaustei-

nen o.ä. ist unzulässig. Dies gilt nicht für Wege und Zufahrten. Die überbaubaren Flä-

chen sind soweit diese nicht bebaut werden ebenfalls gärtnerisch anzulegen. 

 

FB 44 - Natur- und Umweltschutz 
 
Herr Strotkemper 
Zimmer 311 
Durchwahl: 02351 966-6879 
 
E-Mail: b.strotkemper@maerkischer-kreis.de 
Zentrale: 02351 966-60 
 
Sprechzeiten 
montags bis freitags 08:30 - 12:00 Uhr 
donnerstags zusätzlich 13:30 - 15:00 Uhr 
 
Geschäftszeichen: 44.20.06 BPlan 337 
13072020 
Datum: 13.07.2020 
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Die Untere Naturschutzbehörde verfügt über die Artenschutz-Vorprüfung hinaus über keinerlei 

konkrete Erkenntnisse zum Vorkommen besonders und streng geschützter Tier- und Pflanzenar-

ten im Einwirkungsbereich des Vorhabens, welche Auswirkungen auf dessen Zulässigkeit haben 

könnten und daher detaillierte Untersuchungen rechtfertigen würden. Dies berechtigt nicht zu 

dem Schluss, dass diese Arten (z. B. Vögel, Fledermäuse) im Einwirkungsbereich des Vorhabens 

nicht vorkommen und ggf. Nachteile erleiden könnten. 

Sollte der Antragsteller vor oder während der Baumaßnahme feststellen, dass solche Arten vor-

kommen, so ist unverzüglich die Untere Naturschutzbehörde zu informieren. 

Nähere Informationen darüber, um welche Arten es sich handelt, finden Sie unter http://www.na-

turschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe 

 

 

Stellungnahme FD 44.5 Abfallwirtschaft 

Aus abfallrechtlicher Sicht sind für die Erweiterung bzw. Bau des Aldi-Marktes folgende Hin-

weise aufzunehmen: 

1. Bei Abbruch-/Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind zu trennen und ordnungsgemäß zu 

entsorgen. Abfälle zur Beseitigung sind auf eine dafür zugelassene Abfallentsorgungsanlage im 

Märkischen Kreis zu verbringen. 

2. Auf die Überlassungspflicht von Abfällen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und den An-

schluss- und Benutzungszwang nach der Satzung über die Abfallwirtschaft im Märkischen Kreis 

in der derzeit gültigen Fassung wird hingewiesen. Sollte es sich um gefährliche Abfälle handeln, 

so empfiehlt sich vor der Entsorgung eine telefonische Anfrage bei der Unteren Abfallwirt-

schaftsbehörde (02351/966-6391). 

 

Darüber hinaus liegen keine Anregungen vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

Bernd Strotkemper 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe
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